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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Im April 2019 lancierte ein Komitee um Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU) und
Nationalrat Lukas Reimann (svp, SG) eine Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der
Zeitumstellung». Dem Komitee angehörig war ebenfalls der Bauer Armin Capaul,
welcher zuvor mit seiner Hornkuh-Initiative Bekanntheit erlangt hatte.
Die nun eingereichte Initiative verlangte, dass in der Schweiz ganzjährig die
mitteleuropäische Zeit gelten und auf eine «Zeitumstellung von Winter- auf
Sommerzeit und umgekehrt» verzichtet werden soll. Bei einer Annahme der Initiative
würde somit per 1. Januar des Jahres nach der erfolgten Abstimmung dauerhaft die
Winterzeit beibehalten werden.
Als Begründung für ihr Anliegen fügte Estermann bei der Präsentation der Initiative an,
dass die Zeitumstellung beispielsweise für das menschliche Hormonsystem eine
Belastung darstelle. Sie bevorzuge es deshalb, von der «Normalzeit» und nicht von der
mit Dunkelheit assoziierten Winterzeit zu sprechen, wie das St. Galler Tagblatt
berichtete. Der Bergbauer Capaul hob unterdessen hervor, dass sich Bauern an der
Winterzeit und nicht an der Sommerzeit orientieren würden: Man könne nicht früher
heuen, wenn noch «Schatten oder Tau auf der Wiese» liege, weshalb die Sommerzeit
für die Landwirtschaft in der Praxis nicht funktioniere.
Im Oktober berichtete die Sonntagszeitung, dass die Unterschriftensammlung laut dem
Initiativkomitee «hervorragend» laufe und schon «Tausende Unterschriften»
zusammengekommen seien. Die Sammelfrist für die Initiative dauert bis zum 9. Oktober
2020, wird jedoch aufgrund des Corona-bedingten Fristenstillstands verlängert.

Bereits 2010 und 2016 hatte Estermann im Parlament Motionen zur Abschaffung der
Zeitumstellung eingereicht, doch waren diese damals mit der Begründung abgelehnt
worden, die Schweiz dürfe nicht zur Zeitinsel innerhalb Europas werden. Dieses
Argument könnte bald an Gültigkeit verlieren, denn zu Beginn des Jahres sprach sich
eine Mehrheit im EU-Parlament für eine Abschaffung der Zeitumstellung per 2021 aus –
allerdings müssen sich die EU-Staaten erst darüber einig werden, ob sich die Winter-
oder Sommerzeit durchsetzen soll. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.03.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Inmitten der zweiten Welle der Corona-Pandemie begann die Freiheitliche Bewegung
Schweiz (FBS) mit der Unterschriftensammlung für die Initiative «Für Freiheit und
körperliche Unversehrtheit». Die Initiantinnen und Initianten – neben dem
Präsidenten und Vizepräsidenten der FBS gehörten dem Initiativkomitee unter anderem
auch Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU) und Komiker Marco Rima an – verlangten,
dass «Eingriffe in die körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person [...] deren
Zustimmung» bedürfen und eine Ablehnung eines solchen Eingriffs keine Bestrafung
oder beruflichen und sozialen Nachteile nach sich ziehen darf. Gemäss Presse lehnt das
Komitee mit seiner Initiative einen Impfzwang ab, über den bei Sammelbeginn anlässlich
der Ankündigung von Pfizer/BioNTech, einen zu 90 Prozent wirksamen Impfstoff gegen
das Corona-Virus entwickelt zu haben, in den Medien diskutiert wurde. Das
Initiativkomitee hat bis zum 1. Juni 2022 Zeit, um 100'000 Unterschriften zu sammeln. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.12.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im September 2019 nahm die Bundeskanzlei die Vorprüfung der Volksinitiative «Ja zu
steuerfreien AHV- und IV-Renten» vor. Die Initiative eines Komitees um SVP-
Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU) – dessen Mitglieder zuvor bereits die Initiative
«Ja zu mehr Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Kranken- und Unfallversicherung»
eingereicht hatten –, beabsichtigt, AHV- und IV-Renten von Personen mit jährlichem
Einkommen unter CHF 72'000 von den Steuern zu befreien. Mit der Initiative wolle man
der steigenden finanziellen Belastung der Rentnerinnen und Rentner entgegenwirken,
erklärte das Initiativkomitee. Zur Finanzierung, die im Initiativtext nicht geregelt ist,
schlug Estermann im Rahmen einer Medienkonferenz vor, auf die Auszahlung der
Kohäsionsmilliarde zu verzichten. Eine ähnliche Motion Estermann aus dem Jahr 2013
(Mo. 13.4074), die ihrerseits auf einer Motion Kaufmann (svp, ZH; Mo. 08.3726) beruhte,
war unbehandelt abgeschrieben worden. Der Bundesrat hatte seine
Ablehnungsempfehlung damals damit begründet, dass die AHV- und IV-Beziehenden
gegenüber den übrigen Steuerzahlenden nicht bevorteilt werden sollten, eine
Steuerbefreiung der Renten korrekterweise auch eine Besteuerung der AHV-Beiträge
nach sich ziehen müsste und die hohen Kosten – 2014 sprach er von CHF 770 Mio.
jährlich – gegenfinanziert werden müssten. 
Sammelbeginn für die Unterschriften war der 24. September 2019, die Sammelfrist
würde folglich bis zum 24. März 2021 laufen. Aufgrund des vom Bundesrat verhängten
Fristenstillstands bei eidgenössischen Volksbegehren bis zum 31. Mai 2020 wird diese
Frist entsprechend verlängert. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Im Juni 2019 nahm die Bundeskanzlei die Vorprüfung der Volksinitiative «Ja zu mehr
Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Kranken- und Unfallversicherung» vor. Die
Initiative eines Komitees um SVP-Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU) forderte,
dass zukünftig alle Menschen das Recht haben sollen, «Art und Umfang der
Versicherung frei zu bestimmen». Dadurch sollen die Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit erhalten, zukünftig Leistungen für eine nachhaltige Stärkung der
Gesundheit, Leistungen der Alternativmedizin sowie eine ganzheitliche Pflege und
ursachenbasierte Behandlung wählen zu können, erklärte das Komitee auf seiner
Internetseite. Dies würde gleichzeitig auch Ärztinnen und Ärzte sowie Spitäler vom
«finanziellen, gewinnorientierten Umsatzdruck befreien», erklärte das Initiativkomitee
weiter.
Das Zeitfenster für die Unterschriftensammlung startete am 2. Juli 2019 und würde
folglich bis zum 2. Januar 2021 laufen. Aufgrund des vom Bundesrat verhängten
Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren bis zum 31. Mai 2020 wird diese
Frist entsprechend verlängert. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.07.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im März 2021 liess die Bundeskanzlei verlauten, dass die Volksinitiative «Ja zu mehr
Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Kranken- und Unfallversicherung», bei der
die Bevölkerung «Art und Umfang der Versicherung frei» hätte wählen können, nicht
rechtzeitig mit der nötigen Unterschriftenzahl bei der BK eingereicht worden sei. So
sei die Corona-bedingt verlängerte Sammelfrist unbenutzt abgelaufen, was gemäss Mit-
Initiantin Yvette Estermann (svp, LU) den erschwerten Sammelbedingungen durch die
Pandemie geschuldet sei. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.03.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

Ende Dezember 2021 startete ein Komitee rund um die beiden SVP-Nationalrätinnen
Yvette Estermann (LU) und Andrea Geissbühler (BE) die Unterschriftensammlung für
zwei Volksinitiativen zur Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen. Beide verlangten,
in der Verfassung den «Schutz des menschlichen Lebens, insbesondere vor der
Geburt», explizit zu verankern. Während die eine Volksinitiative einen Tag Bedenkzeit
vor einer Abtreibung einführen wollte, richtete sich die Volksinitiative «Für den Schutz
von ausserhalb des Mutterleibes lebensfähigen Babys (Lebensfähige-Babys-retten-
Initiative)» gegen Spätabtreibungen. Konkret verlangte Letztere, dass
Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr vorgenommen werden dürfen, wenn ein
Ungeborenes zum Zeitpunkt der Abtreibung mit intensivmedizinischer Betreuung
überlebensfähig wäre. Gemäss Initiativkomitee, dem ebenfalls SVP-Nationalrat Erich
von Siebenthal (BE) und die Zürcher SVP-Kantonsrätin Maria Rita Marty angehörten,
würden in der Schweiz pro Jahr etwa 100 ausserhalb des Mutterleibs lebensfähige
Ungeborene abgetrieben. Gemäss geltender Regelungen im Strafgesetzbuch (Art. 119)
sind Abtreibungen in der Schweiz in gewissen Fällen auch nach der 12.
Schwangerschaftswoche noch möglich. Dies konkret, wenn sich die Mutter in einer
schwerwiegenden seelischen Notlage befindet oder wenn eine Abtreibung notwendig
ist, um eine schwerwiegende körperliche Schädigung der schwangeren Frau zu
verhindern. Falls Behinderungen oder schwerwiegende Erkrankungen beim
ungeborenen Kind festgestellt werden, werden in der Schweiz auch Abtreibungen nach
der 12. Schwangerschaftswoche mit der Begründung der physischen oder psychischen
Beeinträchtigung der Mutter durchgeführt, wobei die Gründe für die Abtreibung umso
schwerer wiegen müssen, je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft ist. Über
Vorliegen solcher Umstände entscheidet dabei eine ärztliche Fachperson – dies im
Unterschied zu Schwangerschaftsabbrüchen bis zur 12. Schwangerschaftswoche: Seit
Annahme der Fristenregelung entscheidet in letzterem Fall allein die schwangere Frau
über eine Abtreibung. 
Als Begründung für die Lancierung seiner Volksinitiativen gab das Komitee an, auf
dieses Mittel zurückgegriffen zu haben, weil entsprechende parlamentarische Vorstösse
bei Bundesrat und Parlament nicht erfolgreich waren. Zum Zeitpunkt der Lancierung
der Volksinitiativen war eine Motion Estermann (Mo. 20.3191) mit der Forderung nach
Reduktion von Spätabtreibungen hängig, die der Bundesrat zur Ablehnung empfohlen
hatte. Bis am 21. Juni 2023 hat das Initiativkomitee Zeit, die notwendigen 100'000
Unterschriften für seine Begehren zu sammeln. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.12.2021
MARLÈNE GERBER

Ende Dezember 2021 startete ein Komitee rund um die beiden SVP-Nationalrätinnen
Yvette Estermann (LU) und Andrea Geissbühler (BE) die Unterschriftensammlung für
zwei Volksinitiativen zur Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen. Beide verlangen,
in der Verfassung den «Schutz des menschlichen Lebens, insbesondere vor der
Geburt», explizit zu verankern. Bis am 21. Juni 2023 hat das Initiativkomitee Zeit, die
notwendigen 100'000 Unterschriften für ihre Begehren zu sammeln. Während sich die
eine Volksinitiative gegen Spätabtreibungen richtet, verlangt die andere Volksinitiative
«einen Tag Bedenkzeit vor jeder Abtreibung (Einmal-darüber-schlafen-Initiative)».
Letztere will genau das, was der Titel des Anliegens bereits zum Ausdruck bringt: Mit
Ausnahme von Schwangerschaftsabbrüchen aufgrund lebensbedrohlicher Umstände
sollen Schwangerschaftsabbrüche erst «nach einem Tag Bedenkzeit» durchgeführt
werden dürfen. Zu dieser Bedenkzeit würde die ärztliche Pflicht gehören, der
schwangeren Frau einen Leitfaden abzugeben, «der sämtliche kantonal und sämtliche
national tätigen Beratungs- und Hilfsstellen enthält, welche psychologische, finanzielle
oder materielle Hilfe anbieten». Laut Aussagen des Initiativkomitees, dem ebenfalls
SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal (BE) und die Zürcher SVP-Kantonsrätin Maria Rita
Marty angehören, bestünden in 18 Ländern in Europa Bestimmungen für Wartefristen.
Mit einer Wartefrist verfolge die Initiative das Ziel, überstürzte Entscheidungen für
einen Schwangerschaftsabbruch zu verhindern. Die Initiantinnen und Initianten gaben
an, auf das Mittel der Volksinitiative zurückgegriffen zu haben, weil entsprechende
Anliegen in parlamentarischen Vorstössen nicht auf Gehör gestossen waren. Zur Frage
der Bedenkzeit hatte sich der Bundesrat in Beantwortung einer Motion Herzog (svp, TG;
Mo. 14.3442) negativ geäussert. Dabei hatte er angemerkt, dass er eine solche Regelung
nicht als notwendig erachte, und auf die geltende Praxis basierend auf Art. 120 StGB
verwiesen, die darin besteht, dass die ärztliche Fachperson vor einer Abtreibung zur
Beratung und Information ein eingehendes Gespräch mit der schwangeren Frau führen
muss. Da die Motion nicht innert der vorgegebenen Frist von zwei Jahren im Nationalrat

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.12.2021
MARLÈNE GERBER
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traktandiert worden war, war sie im Jahr 2016 unbehandelt abgeschrieben worden. 7
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